
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 23. November 2010 

 

 Nr. 2010/2109   

Schweizerische Trachtenvereinigung, 8608 Bubikon: Beitrag aus dem Lotteriefonds an die neue 

Trachtenausstellung auf dem Ballenberg 

  

1. Erwägungen 

Die Trachtenausstellung der Schweizerischen Trachtenvereinigung existiert seit der Schweizerischen 

Landesausstellung 1939. Seither wurde sie nicht nur fortlaufend erweitert und vervollständigt, sondern 

auch an den verschiedensten Orten in der Schweiz gezeigt; als temporäre oder permanente Ausstel-

lung. Nach der Schliessung des Volkskundemuseums Kornhaus Burgdorf suchte die Trachtenvereini-

gung nach einem neuen Standort. Mit dem Freilichtmuseum Ballenberg hat die Gesuchstellerin einen 

Partner gefunden, welcher es nicht nur hervorragend versteht, volkskulturelle Themen spielerisch und 

fachlich fundiert zu vermitteln, sondern auch Gewähr für eine solide Zukunft und nachhaltige Ent-

wicklung gibt. Die Kantone beteiligen sich an den Kosten für die neue Ausstellung im Verhältnis zur 

Wohnbevölkerung. Der entsprechende Anteil für den Kanton Solothurn beträgt Fr. 2'452.--. Die 

Schweizerische Trachtenvereinigung ersucht um Übernahme des Betrages durch den Lotteriefonds. 

2. Beschluss 

2.1 Der Schweizerischen Trachtenvereinigung ist an die Trachtenausstellung auf dem Ballenberg 

ein à-fonds-perdu-Beitrag von Fr. 2'452.-- aus dem Lotteriefonds zugesprochen. 

2.2 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo SoKultur auf das Kulturengagement des Kantons 

Solothurn hinzuweisen. Das Merkblatt für Kulturveranstalter zum Einsatz des Logos ist unter 

www.sokultur.ch abrufbar. 

2.3 Die Abteilung Lotterie-und Sportfonds ist ermächtigt, den Betrag zulasten des Kontos 

233003 „Lotteriefonds“ auf das Postcheck-Konto Nr. 34-4617-6, z.G. Schweiz. 

Trachtenvereinigung, Bubikon, anzuweisen. 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 

Verteiler 

http://www.sokultur.ch/
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Abteilung Lotterie- und Sportfonds (3) rl/Schweiz.Trachtenvereinigung.doc 

Kultur Schloss Waldegg, Amt für Kultur und Sport (7) 

Schweizerische Trachtenvereinigung, Rosswiesstrasse 29, Postfach, 8608 Bubikon 
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